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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

wir alle sind ständig mit verschiedenen Ver-
kehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs, wie kön-
nen wir dabei auch möglichst sicher sein? Die 
Verkehrssicherheit ist eng verknüpft mit den 
sich verändernden Mobilitätsgewohnheiten. So 
hat zum Beispiel der Anteil der Rad fahrenden 
Personen in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich und spürbar zugenommen. Dies und andere 
Faktoren wie automatisiertes Fahren führen zu 
veränderten Voraussetzungen, die für die ange-
strebte Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden 
berücksichtigt werden müssen. Die gesetzliche 
Unfallversicherung forscht deshalb auf diesem 
Feld, um die Sicherheit der Beschäftigten auf 
ihren Wegen weiter zu verbessern. 

Diese Ausgabe zeigt einen aktuellen Querschnitt durch die zahlreichen Facetten des 
Themas. Eine davon ist die Barrierefreiheit. Oft werden Menschen mit Beeinträchtigun-
gen in ihrer alltäglichen Mobilität behindert. Dies verhindert ihre lückenlose Teilhabe 
und schränkt ihr Recht auf barrierefreie Mobilität ein. Ein Thema, das der DGUV im 
Zuge der Umsetzung ihrer „Strategie UN-BRK 2025“ für mehr Inklusion sehr am Herzen 
liegt. Für unsere Gesellschaft wird es zudem immer wichtiger, denn durch die zuneh-
mende Alterung der Bevölkerung steigt der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigung. 
Hier soll eine neue App helfen, die Hindernisse und barrierefreie Routen ermittelt. 

Das Thema Verkehrssicherheit bietet einige Streitpunkte. Einer davon ist die anhaltende 
Debatte um „Tempo 30“ in Kommunen. Berechnungen zeigen: Eine weitreichende 
Reduzierung der Geschwindigkeit würde helfen, die Zahl der tödlichen Unfälle zu ver-
ringern – ganz im Sinn der Vision Zero. 

Essenziell ist außerdem, bei den Kleinsten anzufangen. Kinder brauchen eine gute 
Verkehrserziehung, denn dies fördert ihre eigene Sicherheit enorm. Dafür müssen wir 
alle ihnen gute Vorbilder sein – insbesondere aber ihre Eltern. Der Deutsche Verkehrs-
sicherheitsrat (DVR) gibt dazu weitere Handlungsempfehlungen. 

Wir können alle etwas beitragen und durch gegenseitige Rücksichtnahme die Sicher-
heit auf den Straßen verbessern. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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Forschung und Praxis – So kann schulische 
Verkehrssicherheitsarbeit gelingen 
Key Facts 

•	 Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist ein Bildungsauftrag für Schulen und 
ein wichtiges Präventionsfeld für die Unfallversicherungsträger 

•	 Mit vier Arbeitspaketen will ein DGUV-Forschungsprojekt den Weg zu einem 
sicheren und gesunden Schulweg ebnen 

•	 Null (schwere) Unfälle auf dem Schulweg – ein Ziel, das nur gemeinsam 
erreicht werden kann 

Autorin und Autor 

  Sabine Bünger 
  Rainer Knittel 

Eine sichere und gesunde Mobilität ist für junge Menschen besonders wichtig. Es gibt zahl-
reiche Angebote, die Schulen im Bereich Verkehrssicherheit unterstützen. Doch was macht 
eine gute und wirksame Maßnahme aus? Das von der DGUV geförderte Forschungsprojekt 
FP 448 ging dieser Frage nach. 

F ür die Entwicklung von jungen Men-
schen ist es auch im Straßenverkehr 
besonders wichtig, neben dem Er-

lernen von Verkehrsregeln eigene Bewe-
gungs-, Umwelt- und Sozialerfahrungen 
zu machen. Immerhin bleibt der Schulweg 
über die gesamte Schulzeit hinweg eines 
der Hauptrisiken, einen Unfall zu erleiden. 
Ein Übermaß an Vorsicht ist aber weder 
sinnvoll noch geboten. Dennoch: Etwa 
alle 20 Minuten verunglückt in Deutsch-
land ein Kind im Straßenverkehr.[1] Grund 
genug, um mit den Bemühungen um eine 
wirksame Verkehrssicherheitsarbeit nicht 
nachzulassen. Mobilitätsbildung und Ver-
kehrserziehung im Kontext Schule sind 
dabei ein bewährtes Mittel mit grundsätz-
lich günstigen Rahmenbedingungen. Die 
Präventionsarbeit gesetzlicher Unfallver-
sicherungsträger in Bildungseinrichtungen 
kann diese wirksam unterstützen. 

Schulische 
Rahmenbedingungen 

Der Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) aus dem Jahr 1972 bildet die 

rechtliche Grundlage für die Einbeziehung 
der Verkehrserziehung in den Unterricht, 
zuletzt aktualisiert im Jahr 2012 mit der 
„Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrs-
erziehung in der Schule“.[2] Die dort ent-
haltenen didaktischen Grundsätze nennen 
konkret die Erfahrungs-, Handlungs- und 
Umgebungsorientierung. Mobilitätsbil-
dung und Verkehrserziehung werden nicht 
nur als schulische, sondern als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe gesehen. Poli-
zei, Eltern, Verbände und weitere außer-
schulische Akteure – wie die gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger – sollten bei der 
Verkehrserziehung zusammenarbeiten. Mit 
der Erweiterung um den Aspekt der Mobili-
tätsbildung sind wichtige Themenbereiche 
wie Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, 
Verkehrsraumgestaltung, zukunftsfähige 
Mobilität und nicht zuletzt die Förderung 
der selbstständigen Mobilität von Schü-
lerinnen und Schülern hinzugekommen. 

DGUV-Rahmenbedingungen 

Die Unfallversicherungsträger sind gesetz-
lich dazu verpflichtet, Unfälle auf Wegen 

beziehungsweise damit verbundene Ri-
siken zu reduzieren. Direkte rechtliche 
Regelungsmöglichkeiten für den öffent-
lichen Verkehrsraum stehen den Trägern 
hier allerdings nicht zur Verfügung, was 
eine Herausforderung darstellt. Bildungs-
einrichtungen dabei zu unterstützen, Mo-
bilitätsbildung und Verkehrserziehung als 
besonders wichtige Themen ihrer Arbeit 
zu betrachten und gleichzeitig zu gesun-
den, sicheren und lebenswerten Lernorten 
zu gestalten, stellt daher für die Präven-
tionsarbeit eine besondere Chance und 
Aufgabe dar. 

In der langfristigen Betrachtung ist die 
Verkehrssicherheitsarbeit eine Erfolgsge-
schichte. Die Unfallzahlen sind rückläu-
fig. Dennoch passierten von den 1.076.109 
Schülerunfällen im Jahr 2022 laut DGUV-
Statistik 88.718 Unfälle auf dem Schulweg, 
davon sind 50.804 auf Unfälle im Straßen-
verkehr zurückzuführen.[3] Gerade im Hin-
blick auf die Vision Zero, die zum Ziel hat, 
Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und arbeits-
bedingte Erkrankungen zu vermeiden, 
muss die Prävention dazu beitragen, Kin-
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der, Jugendliche und junge Erwachsene 
für Sicherheit und Gesundheit zu sensi-
bilisieren. 

Neben der Schaffung von sicheren Rah-
menbedingungen geht es darum, die He-
ranwachsenden zu befähigen und auf den 
Umgang mit Risiken vorzubereiten. Hier 

spielen die Bewegungsförderung und die 
Ausprägung sozialer Kompetenzen auch 
in der verkehrserzieherischen Arbeit 
eine große Rolle. Ziel ist es, dass Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene Be-
wegungssicherheit und Vertrauen in ihre 
eigenen Fähigkeiten erlangen, Fairness 
und Rücksichtnahme erlernen und letzt-
lich Verantwortung für das eigene Handeln 
übernehmen. 

Das DGUV-Forschungsprojekt FP 448 
„Überblick über Maßnahmen und struk-
turelle Bedingungen der aktuell in den 
Ländern durchgeführten Präventions-
maßnahmen zur Verkehrssicherheit in 
Bildungseinrichtungen“[4] hatte zum 
Ziel, Risikogruppen von Schülerinnen 
und Schülern auf dem Schulweg sowie 
Schwerpunktthemen der Verkehrs-
erziehung zu identifizieren, einen sys-
tematischen Überblick der schulischen 
Verkehrserziehungsarbeit zu geben, 
einen Kriterienkatalog zur Bewertung 
von Verkehrserziehungsmaßnahmen zu 
entwickeln und förderliche strukturelle 
Faktoren zu beschreiben. Es wurde von 
April 2020 bis Juni 2022 vom Institut für 
empirische Soziologie der Universität 
Erlangen-Nürnberg unter Federführung 
von Dr. Walter Funk durchgeführt. 

Vier Arbeitspakete für  
einen sicheren und gesunden 
Schulweg 

Das von der DGUV geförderte Forschungs-
vorhaben FP 448 enthielt vier Arbeits
pakete, die ein aktuelles Bild zur Risiko-
situation, strukturellen Bedingungen in 
den Ländern bis hin zu Kriterien wirksamer 
Maßnahmen beschreiben. 

Arbeitspaket 1: Identifikation von Risiko-
gruppen im Straßenverkehr verunglückter 
Schülerinnen und Schüler sowie Schwer-
punktthemen der schulischen Verkehrs-
erziehung 

Folgende Risikogruppen wurden anhand 
der DGUV-Wegeunfalldaten aus dem Zeit-
raum 2010 bis 2019 identifiziert: 

•	 Fußgängerinnen und Fußgänger im 
Primarstufenalter 

•	 Fahrrad fahrende Schülerinnen und 
-schüler der Sekundarstufe 

•	 Jugendliche beziehungsweise junge 
Erwachsene mit motorisierten Ver-
kehrsmitteln 

In der Primarstufe ist Verkehrserziehung 
zentraler Unterrichtsbestandteil, in der 
Sekundarstufe dagegen weniger wahr-
nehmbar. 

Arbeitspaket 2: Erarbeitung eines systema-
tischen Überblicks der Verkehrssicherheits-
arbeit an Schulen 

Die Untersuchung zeigt, dass hinreichend 
viele Präventionsangebote für alle Alters-
jahrgänge des allgemeinbildenden Schul-
bereichs vorhanden sind. Über alle Bun-
desländer hinweg spielt Mobilitäts- und 
Verkehrserziehung in der Primarstufe eine 
wichtige Rolle. Weder in den Lehrplänen 
noch in der Umsetzung von Maßnahmen ist 
die Mobilitäts- und Verkehrserziehung in 
der Sekundarstufe vergleichbar etabliert. 
Ausreichende zeitliche, personelle und 
finanzielle Ressourcen sind dabei beson-
ders wichtige Erfolgsfaktoren, das Fehlen 
jener wirkt limitierend. 

Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung werden nicht 
nur als schulische, sondern als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe gesehen. Polizei, Eltern, Verbände und weitere 
außerschulische Akteure – wie die gesetzlichen Unfall-
versicherungsträger – sollten bei der Verkehrserziehung 
zusammenarbeiten.“ 
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Arbeitspaket 3: Entwicklung von Qualitäts-
kriterien zur Bewertung von Präventions-
maßnahmen im Bereich der Verkehrssicher-
heit in Bildungseinrichtungen 

Mittels Literaturanalysen, der geführten 
Experteninterviews und der Sichtung be-
stehender Kriterienverzeichnisse wurde 
ein Katalog mit 20 Qualitätskriterien zur 
Bewertung von Präventionsmaßnahmen 
im Bereich der Verkehrssicherheit in Bil-
dungseinrichtungen neu entwickelt. 

Arbeitspaket 4: Überblick über gute Präven-
tionsmaßnahmen: pilothafte Anwendung 
der Qualitätskriterien auf 20 Maßnahmen 
zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung 

Der im Arbeitspaket 3 entwickelte Krite-
rienkatalog wurde pilothaft anhand von 
20 ausgewählten Maßnahmen zur Mobi-
litäts- und Verkehrserziehung auf seine 
Anwendbarkeit überprüft und bestätigt. 

Wichtige Erkenntnisse im 
Überblick 

•	 Die Hauptrisikogruppen von Schüle-
rinnen und Schülern auf dem Schul-
weg sind unter Berücksichtigung 
von Alter, Geschlecht und Art der 
Fortbewegung aktuell und präzisiert 
beschrieben. 

•	 Über alle Altersstufen im allgemein-
bildenden Schulbereich hinweg sind 
hinreichend viele Präventionsmaß-
nahmen vorhanden. 

•	 In der Primarstufe ist die Mobilitäts- 
und Verkehrserziehung zentraler 
Unterrichtsbestandteil – in den 
Sekundarstufen jedoch weniger. 

•	 Für die Umsetzung von Mobilitäts- 
und Verkehrserziehung in Schulen 
sind folgende Erfolgsfaktoren beson-
ders wirksam: 

In der Primarstufe ist 
 Verkehrserziehung 
zentraler Unter-
richtsbestandteil, in 
der Sekundar stufe 
 dagegen weniger 
wahrnehmbar.“ 

	▸ verbindliche Regelungen für 
mehr Zeit der schulischen Fach-
beratung 

	▸ verbindliche Regelungen für mehr 
Verkehrssicherheitsbeauftragte 

	▸ verbindliche Rahmenlehrpläne/
Konzepte (ähnlich wie im Primar-
bereich) 

	▸ Verankerung der Inhalte zur Mobi-
litäts- und Verkehrserziehung im 
Lehramtsstudium/Referendariat 

•	 Mit einem Kriterienkatalog von 
20 Items kann die Qualität von Maß-
nahmen zur Mobilitäts- und Verkehrs-
erziehung sicher beurteilt werden. 

•	 Die Qualitätskriterien können Lehr-
kräfte bei der Auswahl qualitätsgesi-
cherter Maßnahmen und Materialien 
unterstützen. 

•	 Neu zu konzipierende Maßnahmen 
und Konzepte können sich an den 
Anforderungen der Qualitätskriterien 
orientieren. 

Fazit für Präventionsarbeit der 
Unfallversicherungsträger 

Insgesamt bieten die gewonnenen For-
schungserkenntnisse ein hohes Potenzial 
zur Weiterentwicklung der Verkehrssicher-
heitsarbeit in Bildungseinrichtungen, um 
im Sinne der Vision Zero die Risiken im 
Straßenverkehr für Kinder und Jugendliche 
weiter wesentlich zu reduzieren. 

Das Beratungs- und Überwachungshan-
deln der DGUV beziehungsweise der Un-
fallversicherungsträger sollte die Erkennt-
nisse des Forschungsprojekts insbesondere 
in den Präventionsleistungen Information 
und Kommunikation, Qualifizierung so-
wie Beratung und Aufsicht aufnehmen und 
verstetigen. Die Qualitätskriterien sollten 
zur Bewertung von Präventionsmaßnah-
men und institutionsübergreifend zum 

Standard sowohl bei der Überprüfung 
vorhandener Maßnahmen als auch bei 
der Weiter- oder Neuentwicklung von Maß-
nahmen eingesetzt werden. Darüber hin-
aus sollten Schulen für Maßnahmen der 
Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung 
mit hoher Qualität sensibilisiert werden 
und besonders in der Sekundarstufe muss 
auf eine bessere Etablierung hingewirkt 
werden. 

Zum richtigen Zeitpunkt die passende Ver-
kehrserziehungsmaßnahme in der Schule 
anbieten und null (schwere) Unfälle – 
ein bewegendes Ziel, das so gemeinsam 
erreicht werden kann! � ←

Fußnoten 

[1] Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_33_p002.html (abgerufen 
am 31.01.2024). 
[2] KMK-Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule, Beschluss der KMK vom 07.07.1974 in der Fassung vom 10.05.2012. 
[3] Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (Hrsg.): Statistik Schülerunfallgeschehen 2022, Berlin 2023. 
[4] https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ff-fp0448.jsp (abgerufen am 02.02.2024). 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/PD23_33_p002.html
https://www.dguv.de/ifa/forschung/projektverzeichnis/ff-fp0448.jsp
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„Je früher die Verkehrserziehung beginnt, 
desto besser“ 
Key Facts 

•	 Kinder adaptieren das Verhalten ihrer Eltern, diese sollten deshalb ein gutes 
Vorbild sein 

•	 Es ist gut, wenn Kinder selbstständig am Straßenverkehr teilnehmen und so 
ihre Fähigkeiten trainieren 

•	 Fahrrad fahren im Unterricht und Ausflüge außerhalb der Kita und Schule sind 
ein wichtiger Teil der schulischen Verkehrserziehung 

Autorin 

  Seema Mehta 

Wie können Eltern ihre Kinder gut auf die Teilnahme am Straßenverkehr vorbereiten? Wie kann 
der Weg zu Kita und Schule aktiv und sicher gestaltet werden? Ein Interview mit Manfred Wirsch, 
Vorstandsvorsitzender der DGUV und Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR). 

Im Dezember 2022 ist Manfred Wirsch 
zum Präsidenten des DVR gewählt 
worden. 
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Die sichere Teilnahme am Straßen­
verkehr ist eine wichtige Fähigkeit für 
Kinder und Jugendliche. Welche grund­
legenden Fertigkeiten sollten Eltern 
ihren Kindern vermitteln, um deren 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten? 
Wirsch: Zunächst ist es wichtig, bereits mit 
den Kleinsten den Straßenverkehr aktiv zu 
gestalten. Mit den Kindern Rad fahren, sie 
an ein Laufrad oder Roller gewöhnen, so-
dass sie bereits von klein auf selbstständig 
unterwegs sind. So lernen sie den Umgang 
im Straßenverkehr, können sich Fähigkei-
ten aneignen und diese stetig weiterent-
wickeln. Schon auf dem Laufrad lernen 
(Klein-)Kinder zum Beispiel, das Gleich-
gewicht zu halten, und sie sehen, wie ihre 
Eltern sich im Straßenverkehr verhalten. 

Denn: Kinder adaptieren das Verhalten 
ihrer Eltern und ahmen dieses nach. Dazu 
gehören das richtige Überqueren von Stra-
ßen, das Erkennen von Gefahren und die 
Einschätzung von Verkehrssituationen. 
Besonders wichtig ist es, den Kindern die 
Bedeutung sicherer Querungsmöglichkei-
ten zu vermitteln. Dazu zählen insbeson-
dere Ampeln und Zebrastreifen sowie die 

Sicherheitsregel, dass auch bei „Grün“ oder 
auf dem Überweg auf den motorisierten 
Verkehr geachtet werden muss. 

Welche Rolle spielen Eltern und 
Erziehungsberechtigte in der Verkehrs­
erziehung? 
Wirsch: Je früher sie damit beginnen, des-
to besser kommen die Kinder gut im Stra-
ßenverkehr zurecht. Der sich immer weiter 
entwickelnde Verkehr verlangt allen viel 
Aufmerksamkeit ab, besonders aber Kin-
dern. Deshalb ist es wichtig, Kinder aktiv 
einzubeziehen, ihnen zuzuhören und mit 
ihnen gemeinsam zu planen. 

Gut ist es, wenn Kinder selbstständig am 
Straßenverkehr teilnehmen und weniger 
als Mitfahrende transportiert werden. 
Durch das Selbstfahren bekommen sie die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten selbst auszu-
bauen. Je öfter sie das tun, desto schneller 
lernen sie und können sich allein sicher im 
Straßenverkehr bewegen. 

Welche Empfehlungen gibt der DVR für 
Eltern, um den Schulweg ihrer Kinder 
sicher zu gestalten, insbesondere im 

Hinblick auf den Umgang mit Straßen­
verkehr und mögliche Gefahrenstellen? 
Wirsch: Vor der Einschulung muss der Weg 
geübt und mehrfach gemeinsam abgefahren 
oder abgelaufen werden. Im Idealfall be-
streitet das Kind selbstständig das Tempo 
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und den Weg. Dann fühlen Kinder sich 
sicher. Es ist wichtig, auf potenzielle Ge-
fahrenstellen hinzuweisen und Verhaltens-
regeln im Straßenverkehr zu besprechen. 
Zudem sollte darauf geachtet werden, dass 
der Schulweg möglichst sicher und gut be-
leuchtet ist. 

Beim Übergang von der Grundschule auf 
die weiterführende Schule verändert sich 
meist der Weg enorm. Lag die Grundschule 
noch fußläufig entfernt, fahren viele Kin-
der dann einen längeren Weg. Auch hier 
sollte man gemeinsam im Vorfeld den Weg 
bestreiten oder auf der Karte schauen, wel-
ches der sichere und bessere Weg ist. Man 
sollte die Kinder gut darauf vorbereiten. 
Die Teilnahme am Mischverkehr birgt Risi-
ken und man kann diese im Vorfeld bereits 
großflächig ausräumen. Viele Kommunen 
veröffentlichen Schulwegpläne. Manchmal 
gilt auch: Der kürzeste Weg ist nicht un-
bedingt der sicherste Weg. 

Ein Helm gehört beim Laufrad, Roller- 
und Fahrradfahren dazu. Was ist Ihre 
Botschaft an Eltern und Kindern, um sie 
davon nachhaltig zu überzeugen? 
Wirsch: Das Tragen von Fahrradhelmen re-
duziert die Verletzungsgefahr bei Unfällen 
erheblich. Unser persönliches Verhalten 
kann einwandfrei sein. Doch im Straßen-
verkehr haben wir es auch mit Menschen 

zu tun, die abgelenkt, unaufmerksam oder 
schlicht rücksichtslos unterwegs sind. So 
kommt es zu Unfällen, auch wenn wir 
selbst äußerst vorsichtig sind. Deshalb ist 
es so wichtig, einen Helm zu tragen, denn 
der Helm kann vor schweren Verletzungen 
schützen. Heute tragen deutlich mehr Er-
wachsene einen Fahrradhelm als noch vor 
30 Jahren. Eltern, Erziehungsberechtigte 
und Großeltern sollten als Beispiel voran-
gehen und ebenfalls ihren Helm aufsetzen. 

Gibt es spezielle Empfehlungen oder 
Richtlinien für Eltern im Umgang mit 
digitalen Medien im Kontext der Ver­
kehrserziehung? 
Wirsch: Moderne Technologien, insbeson-
dere Smartphones, können Ablenkungen 
im Straßenverkehr verursachen. Eltern 
sollten mit ihren Kindern über die Gefah-
ren von Ablenkung sprechen und klare 
Regeln für die Nutzung digitaler Geräte 
im Straßenverkehr aufstellen. Grundsätz-
lich sollten Augen und Ohren frei für den 
Verkehr sein. 

Welche Maßnahmen werden empfohlen, 
um die Verkehrssicherheit von Kindern 
und Jugendlichen zu fördern? 
Wirsch: Fahrrad fahren im Unterricht und 
Ausflüge außerhalb der Kita und Schule 
sind ein wichtiger Teil der schulischen Ver-
kehrserziehung. Kitas und Schulen können 

aber dennoch nur einen begrenzten Beitrag 
zur Verkehrssicherheit leisten. Hier sind 
die Eltern gefragt! Oftmals in Eile bringen 
die Eltern ihre Kinder im Auto, im Fahr-
radanhänger oder im Kinderwagen in den 
Kindergarten oder in die Schule. Diese Jah-
re sind aber für die Kinder sehr wichtige 
Jahre, um die Teilnahme am Straßenver-
kehr in ihr Leben zu integrieren. 

Eine Kitaleitung aus Berlin bringt es auf 
den Punkt: „Die Verkehrserziehung be-
ginnt bei Ihnen zu Hause. Sie leben den 
Kindern vor, wie man sich im Straßen-
verkehr verhält. Geben Sie Ihren Kindern 
den Raum, sich aktiv am Straßenverkehr zu 
beteiligen! Gehen Sie gemeinsam zu Fuß, 
fahren Sie gemeinsam Fahrrad, sprechen 
Sie beim Autofahren darüber, was auf 
dem Fußweg und auf der Straße passiert! 
Ihre Kinder werden Ihnen Fragen stellen. 
Beantworten Sie diese!“ � ←

Das Interview führte Seema Mehta. 

Gut ist es, wenn Kinder selbstständig am Straßenverkehr teil­
nehmen und weniger als  Mitfahrende transportiert werden. 
Durch das Selbstfahren  bekommen sie die Möglichkeit, ihre 
Fähigkeiten selbst auszubauen.“ 
Manfred Wirsch 
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30 km/h innerorts als Regelgeschwindigkeit – 
Sicherheitsaspekte einer Debatte 
Key Facts 

•	 Über 1.000 Kommunen fordern mehr Entscheidungsfreiheit zu Tempo 30 
•	 Der Bundesrat lehnte eine dahin gehende Gesetzesänderung unlängst ab 
•	 Der Verkehrsraum verändert sich und entsprechende regulatorische 

Anpassungen haben Potenzial für die Verkehrssicherheit 

Autor 

  Jürgen Wiegand 

Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften wurde 
1957 in die Straßenverkehrsordnung eingeführt. Zuvor konnte man beliebig schnell fahren. 
Welches Potenzial würde eine erneute Anpassung mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche 
Verpflichtung zur Vision Zero bieten? 

N ach Jahren der Diskussion verab-
schiedete 2021 der Deutsche Städte-
tag auf Initiative von mehr als 1.000 

Kommunen die Resolution „Tempo 30 – 
lebenswerte Städte durch angemessene 
Geschwindigkeiten“. Demnach fordern die 
Kommunen, dass ihnen folgende Kompe-
tenzen eingeräumt werden: 

•	 innerorts die Geschwindigkeits­
begrenzung von Tempo 30 km/h für 
einzelne Straßen unabhängig von 
besonderen Gefahrensituationen 
anzuordnen 

•	 ein generelles Tempolimit von 
30 km/h anzuordnen und nur auf 
ausgewählten Hauptverkehrsstra­
ßen Tempo 50 oder eine andere 
stadt- und menschenverträgliche 
Geschwindigkeit zuzulassen 

Um diesen Forderungen zumindest entge-
genzukommen, wurde im Koalitionsvertrag 
vereinbart: „Wir werden Straßenverkehrs-
gesetz und Straßenverkehrs-Ordnung so 
anpassen, dass neben der Flüssigkeit und 
Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- 
und Umweltschutzes, der Gesundheit und 
der städtebaulichen Entwicklung berück-
sichtigt werden, um Ländern und Kommu-
nen Entscheidungsspielräume zu eröffnen.“ 

Ende November 2023 sind der Gesetz-
entwurf zur Anpassung des Straßenver-
kehrsgesetzes (StVG) und in seiner Folge 
die notwendigen Ermächtigungen in der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) im Bun-
desrat abgelehnt worden und es wird wohl 
in den Vermittlungsausschuss gehen. Als 
Begründung wird angeführt, dass die 
Verkehrssicherheit nicht aus Gründen 
des Klimaschutzes aufgeweicht werden 
dürfe. Weitere Argumente wurden nicht 
angeführt. 

Unabhängig von dieser politischen Debatte 
vollziehen sich gerade grundlegende Ver-
änderungen in innerörtlichen Verkehrsräu-
men, die mit erheblichen Sicherheitsrisi-
ken einhergehen und auf die im Weiteren 
noch eingegangen wird. 

Die Physik und ihre Folgen 

Ausgangspunkt für weitere Überlegungen 
zur Verkehrssicherheit ist ein bekannter 
Zusammenhang zwischen Geschwindig-
keit und Unfallrisiken: 

Auch wenn die Geschwindigkeit als Un-
fallursache innerorts statistisch keine 
dominante Rolle spielt, so sind natür-
lich alle Unfallfolgen sehr stark von der 

Geschwindigkeit abhängig. Maßgeblich 
ist dabei die Bewegungsenergie, die bei 
50 km/h fast dreimal so hoch ist wie bei 
30 km/h. 

Höhere Geschwindigkeit führt bei den Un-
fallbeteiligten grundsätzlich zu stärkeren 
Verletzungen. Besonders dramatisch sind 
die Folgen bei Kollisionen zwischen Fahr-
zeugen und ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden wie zu Fuß gehende und mit 
dem Fahrrad fahrende Personen (siehe 
Abbildung 1[1]). Bei 30 km/h überleben 
neun von zehn Personen diesen Unfall. 
Bei 50 km/h werden dagegen neun von 
zehn der ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden getötet. Genau dies ist das 
zentrale Argument, das für eine Regel-
geschwindigkeit von 30 km/h innerorts 
angeführt wird. 

Folgendes Szenario veranschaulicht den 
Unterschied: Ein Auto fährt 30 km/h und 
völlig überraschend tritt eine Person auf 
die Fahrbahn. Das Auto kommt unmittel-
bar vor dieser Person noch zum Stehen. 
Wäre das Auto auf derselben Strecke mit 
50 km/h unterwegs gewesen und hätte 
der Fahrer die Person an derselben Stelle 
erkannt: Wie hoch wäre die Kollisionsge-
schwindigkeit? 
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Abbildung 1: Wahrscheinlichkeit eines Todesfalls in Relation zur Geschwindigkeit 
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Es ist naheliegend, dass der FUSS – Fach-
verband Fußverkehr Deutschland und 
der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC) sich für die Regelgeschwindigkeit 
von 30 km/h innerorts aussprechen. Aber 
auch Verbände wie der VCD Verkehrsclub 
Deutschland oder der Deutsche Verkehrs-

sicherheitsrat (DVR) unterstützen dieses 
Anliegen seit einiger Zeit. 

Reaktionsweg 
Im Straßenverkehr folgt man oft seiner Erfahrung und einer groben Einschätzung. Damit 
kann man aber falschliegen. Das E-Learning des Instituts für Arbeit und Gesundheit der 
DGUV (IAG) informiert über die Relation zwischen Geschwindigkeit und Anhalteweg. 

E-Learning Angebot des IAG 
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Tabelle 1: Berechnung der Anhaltewege bei 30 und 50 km/h 

Die Tabelle zeigt, dass bei Tempo 50 eine Kollision, die bei Tempo 30 gerade noch 
vermieden wurde, nicht nur unvermeidbar wird, sondern ungebremst stattfindet. 
(v – Geschwindigkeit in km/h; S – Weg in Metern) 

Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg 

S = v
* 3

10
v

/2
10

2

30 km/h 9 m 4,5 m 13,5 m 

50 km/h 15 m 12,5 m 27,5 m 

Nach der Verkehrsunfallstatistik beträgt 
das Potenzial der tödlichen Verkehrsun
fälle, die gegebenenfalls vermieden werden 
könnten, bis zu 500.[2] 

Eine Reduktion der Geschwindigkeit hätte 
Folgen für die Reisedauer: So kommt ein For-
schungsprojekt des Umweltbundesamts [3] 
zum Ergebnis, dass bei einer Geschwindig-
keit von 30 km/h auf innerörtlichen Stre-
cken die Reisegeschwindigkeit um bis zu 
4,4 km/h sinkt sowie die Reisedauer um bis 
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zu zwei Minuten ansteigen kann – dabei 
handelt es sich um Mittelwerte. 

In der Praxis belegen die Ergebnisse den po-
sitiven Effekt von 30 km/h innerorts. In Hel-
sinki wurden 2019 erstmalig keine zu Fuß 
gehenden und mit dem Fahrrad fahrenden 
Personen getötet. Die Vision Zero wurde 
für diese Verkehrsteilnehmenden also er-
reicht (Höchstwert 84 im Jahr 1965). Alle 
Modellstädte wie London oder Graz zeigten 
in den vergangenen Jahren vergleichbare 
Effekte: Die Zahl der Schwerverletzten und 
Toten wurde um bis zu 60 beziehungsweise 
80 Prozent reduziert. In Spanien trat 2021 
landesweit eine 30-km/h-Regelung inner-
halb geschlossener Ortschaften in Kraft.[4] 

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit 
dem Nilsson-Power-Modell[5], das einen 
nicht linearen Zusammenhang zwischen 
Geschwindigkeit und Unfällen sowie Un-
fallfolgen beschreibt und dessen Exponent 
P für unterschiedliche Verkehrsräume be-
reits kalibriert werden konnte: 

totV2 totV1

N – Personenzahl 
V 1,2 – Geschwindigkeitsbegrenzungen 
P – Koeffizient; abhängig vom Verkehrs­
raum (innerorts P = 3) 

Will man also Todesfälle und schwere Ver-
letzungen reduzieren, so ist der wirksamste 
Ansatz die Geschwindigkeit. Der Exponent 
in der Formel variiert etwas je nach Ver-
kehrsraum und beträgt auf Überlandstra-
ßen 4,6 und für den innerstädtischen Ver-
kehrsraum 3. 

Bezogen auf die Unfallzahlen 2022 würde 
dies zumindest theoretisch bedeuten, dass 
innerhalb geschlossener Ortschaften 470 
Personen nicht hätten sterben müssen und 
mehr als 20.000 Menschen keine schweren 
Verletzungen durch einen Unfall davon-
getragen hätten. 

Abbildung 2: Per Fahrrad und zu Fuß ist man im Straßenverkehr besonders gefährdet. 

Q
ue

lle
: D

G
U

V

Entspannung durch 
Entschleunigung? 

Darüber hinaus gibt es einen Effekt, der 
sogar einige kritische Stimmen zum Um-
denken brachte: Bei niedriger Geschwin-
digkeit wird es deutlich leiser! 

So geht aus der Studie des Umweltbundes
amtes auch hervor, dass die sogenannte 
Lärmkennziffer (Ereignisse über einem dB(A)-
Wert bei 65 dB(A)) bei Tempo 30 um 50 Pro-
zent gesenkt wird gegenüber Tempo 50. Bei 
einer vollelektrischen Fahrzeugflotte wären 
sogar um die 90 Prozent möglich. 

Andere Diskussionen darüber, dass eine 
solche Regelung gravierende Nachteile 

habe – von der Emission der Fahrzeuge 
bis zur Verschiebung von Verkehr in Wohn-
gebiete –, sind oft nicht belastbar, insbe-
sondere wenn auf Hauptverkehrsstraßen 
weiterhin 50 km/h gelten. 

Eine Änderung der Regelgeschwindig-
keit wäre im Übrigen auch eine Erleich-
terung für Autofahrerinnen und -fahrer. 
Der Grund: Aktuell liegt ihr Risiko darin, 
bei der Einfahrt in eine Tempo-30-Zone das 
Hinweisschild zu übersehen. Eine solche 
Unaufmerksamkeit erhöht nicht nur die 
Gefahr eines schweren Unfalls, sondern im 
Fall einer Kontrolle auch das Risiko eines 
einmonatigen Fahrverbots. Ändert man die 
Regelgeschwindigkeit, besteht das Risiko 
erst mal nur darin, auf einer Straße mit 
Tempo 50 langsamer zu fahren als erlaubt. 

Nach dem Zweiten Krieg wurde in vielen 
Städten der Verkehr auf das Auto ausge-
richtet und Verkehrsräume gewannen da-
mit zunächst einmal an Übersichtlichkeit. 
Doch diese geht verloren, und das hat meh-
rere Gründe: die hohe Verkehrsdichte, die 
Auflockerung von Verkehrsräumen sowie 
die Zunahme einer Vielzahl unterschied-
licher Verkehrsbeteiligungsarten. 

Der Verkehrsraum und seine 
Nutzung verändern sich 

Spätestens seit der Corona-Pandemie hat 
der Anteil des Fahrrads am Verkehrsauf-
kommen stark zugenommen. Pedelecs fal-
len schon fast in eine eigene Kategorie, ge-
nauso wie E-Scooter. Diese müssen von den 
übrigen Verkehrsteilnehmenden differen-
ziert wahrgenommen werden sowie von 
anderen Fahrrädern beziehungsweise von 
Fußgängerinnen und Fußgängern unter-
schieden werden, da sie jeweils zum Teil 
deutlich schneller sind. Noch dazu ist zu 
erwarten, dass in den nächsten Jahren der 
Anteil der Lastenfahrräder kontinuierlich 
steigen wird. Der Branchenverband Radlo-
gistik geht von einem Marktpotenzial von 
30 Prozent der innerstädtischen Logistik 
aus – da kommt also etwas auf alle Ver-
kehrsteilnehmenden zu. 

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV)[6] 
hat kürzlich die Ergebnisse von Unfällen 
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zwischen zu Fuß gehenden Personen und 
Lastenrädern veröffentlicht. Demnach soll-
ten diese beiden Gruppen sich keinen ge-
meinsamen Verkehrsraum teilen, sonst sind 
schwerste Verletzungsbilder zu erwarten. 

Lastenfahrräder sollten besser auf der Stra-
ße fahren. Und spätestens in Bereichen, 
wo eine separate Spurführung nicht mög-
lich ist, wird es zwingend geboten sein, die 
Differenzgeschwindigkeiten anzugleichen. 
Nimmt dann auch noch der Anteil der E-
Scooter in städtischen Gebieten zu, wer-
den deutlich erhöhte Anforderungen an 
die Wahrnehmung und Informationsver-
arbeitung des Menschen gestellt. 

Physiologische Grenzen der 
Wahrnehmung und Reaktion 

Hierin liegt ein weiterer Grund, der für eine 
Absenkung der Geschwindigkeit spricht. 
Bei voller Konzentration ist der Mensch in 
der Lage, drei bis fünf Informationen pro 
Sekunde wahrzunehmen. Zum einen re-
duziert sich durch Stress und Ablenkung 
diese Fähigkeit rapide. Zum anderen kann 
bei einer Vielgestaltigkeit, in diesem Fall 
des Verkehrsraums und seiner Objekte, die 
Wahrnehmungsleistung nur durch Anpas-
sung der Geschwindigkeit aufrechterhalten 
werden. Es gilt also, mehr Zeit zu schaffen 
für Wahrnehmung und Reaktion, gerade in 
Zeiten, in denen bereits viele Ablenkungen, 
sprich: Endgeräte, im Fahrzeug vorhanden 
sind. Unter dem Aspekt der Selbstverant-
wortung beziehungsweise Freiheitsas-
pekten kann man auch auf § 3 Straßen-
verkehrs-Ordnung (StVO) verweisen: „Die 
Geschwindigkeit ist insbesondere den Stra-
ßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhält-
nissen sowie den persönlichen Fähigkeiten 
und den Eigenschaften von Fahrzeug und 
Ladung anzupassen.“ Sowie weiter: „Wer 
ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber 

Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Men-
schen, insbesondere durch Verminderung 
der Fahrgeschwindigkeit und durch Brems-
bereitschaft, so verhalten, dass eine Ge-
fährdung dieser Verkehrsteilnehmer aus-
geschlossen ist.“ 

Verantwortliches Verhalten ist zweifelsoh-
ne wichtig, sollte jedoch nie der erste oder 
einzige Ansatzpunkt für Prävention sein. 
Eine Rolle spielt auch der regulatorische 
Rahmen. Dieser sollte Sicherheitspuffer für 
menschliche Fehler vorsehen - insbesonde-
re wenn Unfallrisiken aufgrund steigender 
Fahrzeugdichte und schwereren Fahrzeug-
typen zunehmen. 

Was hingegen vermieden werden sollte: 
die Fahrwege noch unübersichtlicher 
und mit Schikanen zu gestalten. Das ist 

bezüglich der Wahrnehmungsleistung 
kontraproduktiv, führt tendenziell wieder 
zu einer Erhöhung des Lärmpegels und 
behindert im Ernstfall zusätzlich die Ein-
satzfahrzeuge. 

Auch die Verkehrsteilnahme der Fußgän-
gerinnen und Fußgänger hat sich seit 1957 
stark verändert. Nicht wenige haben Stöp-
sel im Ohr, mit denen sie telefonieren oder 
Musik hören, und schauen vielleicht zu-
sätzlich noch auf ihr Smartphone. Das wird 
man nicht mehr ändern, also sollten wir 
die Verhältnisse im Straßenverkehr daran 
anpassen. 

Umfragen zufolge sind die Finnen das 
glücklichste Volk der Welt. Vielleicht liegt 
das ja auch daran, dass sie durch den Ver-
kehr weniger gestresst sind? � ←

Abbildung 3: Simulation einer Kollision eines Lastenfahrrads mit einer zu Fuß 
gehenden Person 
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12

DGUV Forum 4/2024     Schwerpunkt Verkehrssicherheit 

Hochautomatisiertes Fahren: Welche Aufgaben 
beeinflussen die Fahrzeugübernahme? 
Key Facts 

• In Fahrzeugen, die hochautomatisiertes Fahren ab Level 3 (SAE 2014) anbieten,
dürfen sich Fahrende anderen Aufgaben als der Fahrzeugführung zuwenden

• In Level 3 müssen Fahrende innerhalb eines Zeitfensters das Fahrzeug wieder
übernehmen können

• Nichtfahrbezogene Aufgaben können die Übernahmezeit und -qualität beein
flussen; die Beeinflussung hängt von der Art der Aufgabe und der damit ver
bundenen Beanspruchung der geistigen Ressourcen ab

Autor und Autorin 

Christopher Frank 
Kerstin Kusch 

Arbeiten, während das Auto autonom und unfallfrei zum Ziel fährt, ist das große Versprechen 
der Hersteller autonomer Fahrfunktionen. Bis es so weit ist, benötigt das Auto menschliche 
Hilfe. Fahrende müssen daher bei einer Übernahmeaufforderung ihre Arbeit schnell unter-
brechen und die Fahraufgabe wieder übernehmen. Bei welchen fahrfremden Aufgaben kann 
das sicher funktionieren? 

Abbildung 1: Stufen des automatisierten Fahrens 
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„P iep! Bitte übernehmen Sie!“ Diese 
oder ähnliche dringende Meldun-
gen werden Fahrende in hochauto-

matisierten Fahrzeugen hören, wenn die 
Automatik kurzfristig die Kontrolle über 
das Fahrzeug zurück an den Menschen 
geben muss. 

Die Gründe für eine Übernahmeaufforde-
rung (Take-Over-Request, TOR) können 
vielfältig sein: ein technischer Defekt, 
eine unerkannte Straßenmarkierung oder 
durch Umweltbedingungen verringerte Er-
kennungsleistung des Systems. Oder auch 
nur das Verlassen des zulässigen Level-3-
Bereichs ist einer der Gründe für die Aus-
lösung einer Übernahmeaufforderung. 

In Fahrzeugen, die hochautomatisiertes 
Fahren (ab Level 3, vgl. SAE[1], siehe Ab-
bildung 1) anbieten, dürfen Fahrende 
während der Fahrt die Kontrolle über das 
Fahrzeug an die Automatik abgeben und 
sich anderen – nichtfahrbezogenen – Auf-
gaben (Non-Driving-Related-Tasks, NDRT) 
zuwenden. Dabei müssen sie die Fahrauf-
gabe jederzeit unverzüglich wieder über-
nehmen können.[2] 

Insbesondere im beruflichen Kontext wer-
den Fahrende im Automatikmodus des 
Fahrzeugs vermutlich mit anderen Auf-
gaben beschäftigt sein. Da sind beispiels

weise Telefongespräche zu erledigen, 
Notizen zu machen, Tabellen auf dem Com-
puter zu erstellen, ein Fortbildungsvideo 
zu schauen oder andere Aufgaben, die 
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nichts mit der Fahraufgabe zu tun haben. 
Sie sind „out of the loop“, also weg von 
der Fahraufgabe.[3] Fahrende kontrollieren 
dabei weder das Fahrzeug noch überwa-
chen sie die Fahrsituation.[4] 

Nach der Übernahmeaufforderung müssen 
Fahrende erst einmal die aktuelle, nicht-
fahrbezogene Aufgabe beenden, sich einen 
Überblick über die Verkehrslage verschaf-
fen, die physische Kontrolle des Fahrzeugs 
(zum Beispiel Hände ans Steuer) wieder 
übernehmen und dann entscheiden, was zu 
tun ist (zum Beispiel Spur wechseln, brem-
sen oder andere Aktionen). Statt Fahrende 
von Aufgaben zu entlasten, erhöht sich so-
gar die Arbeitsbelastung.[5][6] Auch der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hat im 
Beschluss von 2015 den Forschungsbedarf 
zu Kriterien der Übernahmebereitschaft er-
kannt.[7] Auf Basis der aktuellen Ergebnis-
se einer Simulatorstudie der Autorin und 
des Autors dieses Beitrags und der Litera-
turrecherche wurde ein erstes Ampelmo-
dell vorgeschlagen, das die Gefährdungs-
beurteilung und GUROM (Online-Tool zur 
Analyse, Beurteilung und Prävention von 
Mobilitätsgefahren) unterstützen kann. 

Aktueller Forschungsstand 

Ergebnisse aktueller Studien[8] zeigen, 
dass nichtfahrbezogene Nebenaufgaben 

die Zeit verlängern, bis Fahrende wieder 
„in the loop“ sind, also die Fahraufgabe 
vollständig übernommen haben. Beson-
ders ungünstig sind Aufgaben, die ein Ge-
rät erfordern, das vor der Übernahme erst 
einmal abgelegt werden muss.[9] 

Ähnelt die nichtfahrbezogene Aufgabe 
strukturell stark der Fahraufgabe, werden 
also für diese Aufgabe beispielsweise Infor-
mationen visuell aufgenommen und Aktio-
nen manuell ausgeführt, so beeinflusst sie 
ebenfalls die Übernahmefähigkeit negativ. 
Das könnte beispielsweise das Ausfüllen 
von Listen oder das Bedienen von Compu-
tersimulationen sein. 

Es ist anzunehmen, dass fahrfremde Auf-
gaben, die Fahrende auch geistig fordern, 
bei dienstlich veranlassten Fahrten an 
Bedeutung zunehmen werden. Die spezi-
fischen Wirkungen einzelner Aufgaben-
eigenschaften wurden in der bisherigen 
Forschung eher untergeordnet betrachtet.
Bislang ist wissenschaftlich noch nicht 
schlüssig geklärt, inwiefern Art und Aus-
maß geistiger Belastung durch eine fahr-
fremde Aufgabe die Sicherheit einer Über-
nahme beeinflussen. 

Ebenfalls nicht gut belegt ist, ob aufga-
benbedingte Belastungen die Fahrenden 
geistig und gefühlsmäßig beeinträchtigen, 
beispielsweise Stress oder Ermüdung her-
vorrufen. Offen ist auch, ob kürzere Über-
nahmezeiten automatisch zu weniger si-
cheren Übernahmen führen. 

Deshalb untersuchte das Institut für Arbeit 
und Gesundheit (IAG) gemeinsam mit der 
Professur Ingenieurspsychologie und an-
gewandte Kognitionsforschung der Tech-
nischen Universität Dresden (TUD) den 
Einfluss verschiedener Aufgabeneigen-
schaften auf die Übernahmezeit und -qua-
lität sowie auf negative Folgen der Bean-
spruchung. Die Untersuchungen wurden 
im Rahmen des Projekts FP 429 „Aufgaben-
einflüsse auf die Übernahme aus hochauto-
matisierter Fahrt“ durchgeführt. 

Die Fragen, die sich stellen, sind klar: Gibt 
es Aufgaben, die als nichtfahrbezogene 
Aufgabe besser geeignet sind als andere? 

Welchen zusätzlichen psychischen Be-
lastungen sind Fahrende ausgesetzt, die 
nichtfahrbezogene, aber berufsbezogene 
Tätigkeiten während der hochautomatisier-
ten Fahrt erledigen? 

Methode „Fahrfremde Aufgabe“ 

Als Nebenaufgabe für die Fahrenden wurde 
eine computerbasierte Routenplanungs-
aufgabe konzipiert, die für Forschungs
zwecke diverse Variationsmöglichkeiten 
bietet. Die Variationsmöglichkeiten bezie-
hen sich auf die für die Aufgabenlösung 
notwendigen Ressourcen: 

•	 das deklarative Gedächtnis (Erinnern 
von Fakten) 

•	 das menschliche visuelle System (mit 
darauffolgender manueller Aktion bei 
Drag-and-drop) 

•	 dem Merken eines Aufgaben
zwischenstands (Problemzustands-
ressource) 

Diese Variationsmöglichkeiten wurden 
anhand von Überlegungen zur „Theory of 
Threaded Cognition“[10] vorgesehen. 

Die Routenplanungsaufgabe wurde schon 
im Vorfeld einer Online- und einer Real-
studie auf dem Lausitzring erfolgreich ein-
gesetzt.[11] 

Fahraufgabe 

Die Studie wurde im dynamischen Simu-
lator des IAG in Dresden durchgeführt. In 
der Simulationssoftware SILAB[12] entwi-
ckelte das Projektteam aus IAG und TU 
Dresden mehrere Fahrten mit drei unter-
schiedlichen Übernahmeszenarien (siehe 
Abbildung 2). 

Auf allen Strecken fuhr das Fahrzeug nach 
dem manuellen Start auf einem Rastplatz 
automatisch auf die Autobahn, überholte 
langsamere Fahrzeuge, wechselte die Spur 
und passte die gefahrene Geschwindigkeit 
an die Umgebungsbedingungen an. Wäh-
rend dieser Fahrt fiel die Automatik aus, 
zum Beispiel aufgrund nicht eindeutiger 
Spurmarkierungen oder zu geringer Sicht-
weite durch Nebel. Der Fahrer beziehungs-

Bislang ist wissen-
schaftlich noch nicht 
schlüssig geklärt, 
 inwiefern Art und 
Ausmaß geistiger 
 Belastung durch eine 
fahrfremde Aufgabe 
die Sicherheit einer 
Übernahme beein-
flussen.“ 
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weise die Fahrerin hatte dann acht Sekun-
den Zeit, die Kontrolle zu übernehmen. Die 
Fahrenden mussten nach der Übernahme 
auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren 
(zum Beispiel ein vorausfahrendes Fahr-
zeug, das stark bremste). 

Durch experimentelle Variationen der 
NDRT wurden die Personen in unterschied-
licher Weise beansprucht. 

Die untersuchten Aufgabeneigenschaften 
wurden hinsichtlich der Schnelligkeit, mit 
der die Fahrenden übernehmen, und ihres 
Unfallpotenzials beurteilt. Zusätzlich wur-
den in dem Beurteilungsinstrument die aus 
den Aufgabeneigenschaften resultierende 
psychische Beanspruchung und mögliche 
kurzfristige negative Beanspruchungsfol-
gen zusammengefasst. Diese leiten sich aus 
der durchgehenden Messung von Blickbe-
wegungen, der Herzratenvariabilität und 

den Werten der ausgefüllten Fragebögen an 
zwei beziehungsweise drei Messzeitpunk-
ten ab. Ein Überblick der verwendeten Ins-
trumente und der Messzeiträume sind in 
Tabelle 1 zu finden. 

Zur Datenerhebung konnten 76 Versuchs-
personen eingeladen werden, die den 
umfangreichen Einschlusskriterien (etwa 
jährliche Fahrleistung, Visus, Gesundheits-
werte) genügten. Davon mussten vier Perso-
nen während des Versuchs ausgeschlossen 
werden. Eine Person konnte nicht teil-
nehmen, da sie ausgeprägte Ängstlich-
keit vor der automatisierten Fahrfunktion 
verspürte. Die teilnehmenden Personen 
waren zwischen 18 und 54 Jahren alt. Die 
jährliche Fahrleistung der Personen be-
trug mindestens 10.000 Kilometer pro Jahr. 
15 Personen hatten ein Fahrsicherheitstrai-
ning absolviert, fünf Personen gaben an, 
an der Entwicklung von hochautomatisier-

ten Fahrzeugen beteiligt zu sein. Weitere 
28 Personen hatten keinerlei Erfahrungen 
mit fortschrittlichen Assistenzsystemen 
(ADAS). 

In der Untersuchung absolvierten die 
Teilnehmenden drei Fahrten im Simula-
tor des IAG mit der hochautomatisierten 
Fahrfunktion. Die Versuchspersonen soll-
ten als Mitarbeitende eines Cateringunter-
nehmens dienstlich zu Kundschaft fahren. 
Während der automatisierten Fahrt soll-
ten in zwei Fahrten weitere Lieferungen in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
(Variation der kognitiven Ressourcen) ge-
plant werden. Für korrekt gelöste Routen-
aufgaben wurde ein finanzieller Bonus in 
Aussicht gestellt, der durch fehlerhaft oder 
unbearbeitete Aufgaben wieder verringert 
wurde. Bei einer dritten Fahrt mussten die 
Versuchspersonen keine Routenplanungs-
aufgabe lösen. 

Abbildung 2: Übernahmeszenarien FP 429 
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Die Fahrten dauerten je etwa 40 Minuten. 
Nach 28 beziehungsweise 35 Minuten 
hochautomatisierten Fahrens wurde eine 
Übernahmeaufforderung ausgelöst. Dabei 
bearbeitete eine Gruppe von 34 Personen 
Aufgaben, die es erforderten, sich stets den 
aktuellen Ergebnisstand der Aufgabe zu 
merken, um die Route nach einer Unter-
brechung weiter bearbeiten zu können 
(Beanspruchung der Problemzustands-
ressource). Die anderen 35 Personen be-
arbeiteten die Routenplanungsaufgabe, 
ohne sich den aktuellen Ergebnisstand 
merken zu müssen (keine Beanspruchung 
der Problemzustandsressource). Jede Per-
son bearbeitete die Aufgaben einmal unter 
Bedingungen, die das Lesen der Informa-
tionen und Ausführen der Routenplanung 
per Drag-and-drop erschwerten (erhöhte 
visuell-manuelle Beanspruchung), und 

einmal ohne erhöhte visuell-manuelle 
Beanspruchung. Die Reihenfolge, in der 
die Aufgabenbedingungen und die Fahrten 
absolviert wurden, waren ausbalanciert, 
um Reihenfolgeeffekte auszuschließen. 

Tabelle 1: Übersicht der Fragebögen und der Messzeitpunkte der Erhebung 
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Konstrukte Fragebogen Vor der Fahrt Während der Fahrt Nach der Fahrt Verwendung 

Workload 
(eindimensional) 

Deutsche Rating Scale 
of Mental Effort (RSME; 
Eilers et al., 1986; 
Zijlstra, 1995) 

X X X Alternative 
unabhängige 
Variable 

Skala allgemeine 
zentrale Aktiviertheit 
(Bartenwerfer, 1969) 

X X X Studienvergleich 

Workload (mehrdim.) DLR-Workload Assess-
ment Technique (DLR-
WAT; Grippenkoven et 
al., 2018) 

X X X Manipulationscheck 
fahrfremde Aufgabe 

Beanspruchungsbilanz Wuppertaler Screening 
Instrument Psychische 
Beanspruchung (WSIB; 
Wieland & Hammes, 
2014) 

X X Abhängige Variable 

Schläfrigkeit Deutsche Karolinska 
Sleepiness Scale (KSS; 
Miley-Åkerstedt et al., 
2016) 

X X X Mediator/abhängige 
Variable 

Vertrauen (State) Vertrauen im Umgang 
mit automatischen 
Systemen (Pöhler et al., 
2016) 

X X Kontrollvariable 

Trust in Automation 
(TiA, Körber, 2019) 

X Kontrollvariable 

Gedanken „Gedanken“ (selbst 
erstellt) 

X Kontrollvariable 

Ergebnisse der 
Datenauswertung 

Die Auswertung der Daten der Studie er-
gab folgendes Bild: 

Alle nichtfahrbezogenen Aufgaben, die nur 
mit einem Gerät bearbeitet werden können, 
das in der Hand gehalten werden muss, 
sind nicht geeignet. Ebenfalls nicht geeig-
net sind Aufgaben, die hohe Anforderun-
gen an die visuelle Informationsaufnahme 
stellen, zum Beispiel Werte ablesen, Ände-
rungen in Tabellen beobachten. 

Nichtfahrbezogene Aufgaben, die hohe An-
forderungen an die kognitive Verarbeitung 
stellen, sind nur bedingt geeignet. Darun-
ter fallen Tätigkeiten wie Planen und Ent-
scheiden oder auch eine eher oberflächli-
che Bearbeitung von Dokumenten. 

Arbeiten, die wenig Anforderungen sowohl 
an die kognitive als auch an die visuelle 
Verarbeitung stellen und dabei ohne Hand-
geräte auskommen, sind wahrscheinlich 
geeignet, um sie während der automati-
sierten Fahrt in Level 3 auszuüben. 

Es war während der Studie nicht möglich, 
Eigenschaften von nichtfahrbezogenen Auf-
gaben zu finden, die sich als geeignet für das 
automatisierte Fahren in Level 3 eignen. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass es 
derartige Aufgaben gibt (siehe Abbildung 3). 
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Allerdings fühlten sich im Simulatorver-
such die Versuchspersonen bei der Fahrt 
ohne Nebenaufgaben zunehmend schläf-
riger, blieben aber unter dem kritischen 
Schwellwert.[13] Bei Fahrten mit NDRT wur-
de dieser Effekt nicht gemessen. 

Die Ergebnisse der Simulatorstudie legen 
nahe, dass weiterer Forschungsbedarf 
besteht, um ein umfassenderes, praxis-
gerechtes Beurteilungsinstrument zu er-
stellen, das zum Beispiel Speditionsunter-
nehmen nutzen können, um zusätzliche 
Beanspruchungen durch die fahrfremde 
Tätigkeit abzuschätzen. Ziel ist es, das pra-
xisgerechte Instrument zur Gefährdungs-
beurteilung für zukünftige Mobilität leicht 
handhaben zu können. 

Die aktuellen Unfallzahlen aus den USA 
deuten darauf hin, dass die Zeit kurz nach 
der Übernahme besonders gefährlich für 
ungeschützte Verkehrsteilnehmende ist. 
Unfälle mit ungeschützten Verkehrsteil-
nehmenden (Kinder, Rad fahrende Per-
sonen) wurden in Level-3-Fahrzeugen im 
manuellen Modus meist kurz nach der 
Übernahme aus hochautomatisierter Fahrt 
dokumentiert.[14] � ←

Abbildung 3: Entscheidungsampel – Beurteilung der Aufgabeneigenschaften 
für die NDRT 
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Prüfung und Zertifizierung von aktiv 
leuchtender Warnkleidung 
Key Facts 

•	 Aktiv leuchtende Warnkleidung soll zu einer erhöhten Sichtbarkeit und damit 
verbundener Sicherheit der Benutzenden, auch in schlecht ausgeleuchteten 
Umgebungen, führen 

•	 Das Institut für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) machte Grundlagenforschungen 
hinsichtlich der Rundumsichtbarkeit von Personen, der nötigen Leuchtdichte 
der Leuchtmittel in Abhängigkeit der Entfernung und der Blendung durch die 
Leuchtmittel 

•	 Der Aufbau eines „Photometrischen Labors“ im IFA zur Ermittlung der Leucht-
dichte sowie die Erweiterung eines entsprechenden Prüfgrundsatzes unter 
Berücksichtigung der elektrischen Sicherheit von LEDs und Lichtleitern ermög-
lichen die Messung und Bewertung von leuchtenden Flächen an Warnkleidung 

Autorinnen und Autoren 

  Olaf Mewes 
  Corina Walther 
  Christian Werner 
  Pascal Buslei 

Retroreflektierende Warnkleidung ist weitgehend wirkungslos, wenn die Benutzenden nicht 
durch eine fremde Lichtquelle angeleuchtet werden, deshalb arbeiten Hersteller an aktiv leuch-
tender Warnkleidung. Das IFA hat die Anforderungen an Warnkleidung mit aktiver Beleuchtung 
untersucht. 

W arnkleidung als Teil der Per-
sönlichen Schutzausrüstung 
(PSA) findet in einer Vielzahl 

von Bereichen Anwendung, unter ande-
rem im Straßenverkehr, auf Baustellen, 
im innerbetrieblichen Transport und Ver-
kehr, im Hafenumschlag und auf Flughä-
fen. Retroreflektierende Bestandteile der 
Warnkleidung sollen bei Dunkelheit unter 
anderem die 360-Grad-Sichtbarkeit, also 
die Rundumsichtbarkeit, und damit die 
Sicherheit der Benutzenden gewährleis-
ten. Die Anforderungen an diese „passive“ 
Warnkleidung hinsichtlich ihrer Beschaf-
fenheit und Prüfung sind in der Norm 
DIN EN ISO 20471[1] dargelegt. Diese Klei-
dung ist aber bei Dunkelheit weitgehend 
wirkungslos, wenn die Benutzenden nicht 
durch eine Fremdlichtquelle angeleuchtet 
werden, sei es durch das Abblendlicht des 
rollenden Verkehrs oder das Scheinwerfer-
licht von Arbeitsmaschinen. Es kann aber 
auch zu Verdeckungen der retroreflektie-
renden Anteile der Warnkleidung durch 
Gegenstände wie zum Beispiel durch zu 
transportierende Mülltonnen bei Abfall-

werkern und Abfallwerkerinnen kommen. 
Auch hier besteht die Gefahr, dass diese 
Personen dann nicht wahrgenommen wer-
den können. 

Aktivitäten und Ergebnisse 

Um die Sichtbarkeitslücke außerhalb des 
Scheinwerferlichts, bei diffusen Lichtver-
hältnissen, Schattenbildungen oder Ver-
deckungen zu schließen, arbeiten ver-
schiedene Hersteller an Lösungen für aktiv 
leuchtende Warnkleidung. Darüber hin-
aus beauftragte die Berufsgenossenschaft 
Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekom-
munikation (BG Verkehr) das Institut für 
Arbeitsschutz der DGUV (IFA) mit einer 
Grundsatzuntersuchung, um Anforderun-
gen an Warnkleidung mit aktiver Beleuch-
tung zu ermitteln und festzulegen. Folgen-
de Fragen wurden dabei näher betrachtet: 

•	 Wie viele LEDs oder LED-Bänder 
müssen auf der Schutzkleidung 
mindestens aufgebracht und wie 
müssen sie positioniert sein, um 

eine umfassende Sichtbarkeit der 
Träger und Trägerinnen bei Nacht zu 
garantieren? In diesem Zusammen-
hang wurden Fragen zur Farbe, Hel-
ligkeit, Blendung und dem Abstrahl-
winkel (Öffnungswinkel) von LEDs 
untersucht. 

•	 Wie wird die Stromversorgung der 
LEDs garantiert? Stichworte sind hier 
die Akkusicherheit und die Akku-
laufzeit – da sie maßgeblich die Ver-
fügbarkeit der aktiven Beleuchtung 
über die Länge eines Arbeitstages 
bestimmen. 

•	 Ist die elektrische Sicherheit ge-
währleistet? Wie gut ist die elektro-
magnetische Verträglichkeit? Gibt es 
Auswirkungen elektromagnetischer 
Felder (EMF) für die Sicherheit von 
Implantatträgern und -trägerinnen? 

•	 Wie gut ist die Widerstandsfähigkeit 
der mit LEDs ausgestatteten Kleidung 
gegenüber Witterungseinflüssen und 
mechanischen Anforderungen? Wie 
gut lässt sich diese Warnkleidung 
reinigen? 
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Untersucht wurden verschiedene Leucht-
mittel wie einzelne LEDs, LED-Bänder und 
Lichtwellenleiter in unterschiedlichen 
Bauformen. Dabei kam eine Messtechnik 
(Handgerät zur Leuchtdichtemessung, Typ 
Mavo Spot 2) zur Beurteilung der Bauele-
mente hinsichtlich ihrer Leuchtdichte un-
ter verschiedenen Abstrahlwinkeln zum 
Einsatz. 

Abbildung 1: Geschirr mit aktiver 
Beleuchtung (einzelne LEDs) 
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Abbildung 2: Sicht in das „Photometrische Labor“ 
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In mehreren Feldversuchen wurde die 
Sichtbarkeit von LEDs in verschiedenen 
Anordnungen, Leuchtdichten und Farben 

anhand von Probandenbefragungen un-
tersucht. Aus Entfernungen von 50, 100 
und 150 Metern konnten somit erste Er-
fahrungswerte über die Reichweite der 
LEDs mit Leuchtdichten von 10, 100 und 
400 cd/m² ermittelt werden. Diese Ergeb-
nisse wurden von einem deutschen Ar-
beitskreis als informativer Anhang in die 
DIN/TS 91418:2021-07[2] übernommen. 

Die Auswertung der Fragebögen ergab, 
dass 20 Prozent der Befragten im Nah-
bereich (Entfernung ein Meter zur Licht

quelle) von LEDs mit einer Leuchtdichte 
von > 1.000 cd/m² geblendet werden. Des 
Weiteren kamen die LED-Farben Gelb, 
Weiß und Rot zum Einsatz. 80 Prozent der 
Versuchsteilnehmenden gaben an, dass 
aus einer Entfernung von 150 Metern die ro-
ten LEDs gegenüber den gelben LEDs deut-
licher erkennbar waren. Um Blendungen 
zu vermeiden, ist in der Norm die maxi-
mal erlaubte Leuchtdichte von 1.000 cd/m² 
festgeschrieben. Diese Angabe konnte in 
den Feldversuchen bestätigt werden. Des 
Weiteren wurde festgestellt, dass schnell 

In mehreren Feldversuchen wurde die Sichtbarkeit von 
LEDs in verschiedenen Anordnungen, Leuchtdichten und 
Farben anhand von Probandenbefragungen un tersucht.“ 
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